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Zur Ablehnung eines Meniskusschadens (Korbhenkelriss) als Unfallfolge (ungeeigneter 
Unfallmechanismus, fehlende Begleitverletzungen). 
 

§ 8 Abs. 1 SGB VII 
 
Urteil des SG Münster vom 16.03.2011 – S 13 U 329/08 –  
 
 

Streitig war, ob ein beim Kläger, einem Feuerwehrmann, diagnostizierter Meniskusschaden 
(Korbhenkelriss des rechten Innenmeniskus) ursächlich auf ein Unfallereignis zurückzuführen 
war. Der Kläger hatte sich bei einem Einsatz, und zwar beim Aussteigen aus einem Drehleiter-
korb, das rechte Knie verdreht. Die beklagte Unfallkasse lehnte die Anerkennung eines Arbeits-
unfalls ab: Zum einen sei der Geschehensablauf nicht geeignet gewesen, den Meniskusriss 
wesentlich zu verursachen, zum anderen sei eine vorbedingte persönliche Schadensanlage al-
leinige Ursache.  
 
Das SG hat ebenfalls einen Arbeitsunfall verneint. Die „haftungsausfüllende Kausalität zwi-
schen dem Aussteigen aus dem Drehleiterkorb und dem Innnenmeniskuskorbhenkelriss“ sei 
nicht hinreichend wahrscheinlich. Richtungsweisend für die Anerkennung eines Meniskusrisses 
als Unfallfolge sei ein geeigneter Unfallhergang. Daran mangele es aber schon hier. Zwar sei 
das Aussteigen mit einer vermehrten Beanspruchung des Kniegelenks einhergegangen, ein-
deutig unphysiologische Einwirkungen auf das Gelenk seien damit aber nicht verbunden gewe-
sen, insbesondere sei das Bein nicht fixiert gewesen. Der Unfallmechanismus sei ungeeignet 
gewesen, den Innenmeniskus des Klägers isoliert zu zerreißen.  
 
Ferner fehlten unfalltypische Begleitverletzungen. Hierzu führt das SG aus: “Nach herr-
schender unfallmedizinischer Lehrmeinung gibt es aber keinen isolierten Meniskusriss ohne 
verletzungsspezifische Veränderungen an Knochen- und/oder Kapsel-Bandstrukturen“. Weiter-
hin seien nach unfallmedizinischer Lehrmeinung gerade Korbhenkelrisse „typischerweise dege-
nerativer Natur“ und derartige  degenerative Veränderungen seien beim Kläger auch festge-
stellt worden. Demzufolge sei die „haftungsausfüllende Kausalität“ zu verneinen; das fragliche 
Ereignis sei nur Gelegenheitsursache gewesen. 
 
Hinweis: 
 
Nach der Rechtsprechung des BSG wie auch dem Vorgehen in der Praxis dürfte die vorliegen-
de Problematik wohl nicht unter dem Prüfpunkt „haftungsausfüllende Kausalität“ (Zusammen-
hang Gesundheitserstschaden - Unfallfolge) zu subsumieren sein (vgl. hierzu insbesondere den 
Aufsatz von Peter Becker „Der Arbeitsunfall“ in SGb 12/07, S. 726, 727; Hinweis auf diesen Auf-
satz in UVR 003/2008, S. 160). Nach Darstellung des SG war hier das Unfallereignis schon 
nicht ursächlich für die Meniskusverletzung (Zusammenhang Unfallereignis - Gesundheitserst-
schaden = haftungsbegründende Kausalität). Dementsprechend wurde (zutreffend) ein Arbeits-
unfall verneint. Die haftungsausfüllende Kausalität ist aber nach h.M. keine Voraussetzung für 
die Anerkennung eines Arbeitsunfalls, sondern nur für bestimmte Leistungsfälle (insbesondere 
Versichertenrente). 

 
Das Sozialgericht Münster  hat mit Urteil vom 16.03.2011 – S 13 U 329/08 –  
wie folgt entschieden: 

http://rundschreiben.hvbg.de/RS/hvbg.nsf/D739A9F872D059AEC12573E100342A6F/$FILE/UVR_003_2008_Anlage_08.pdf


UVR 014/2011 - 950 - 
vom 19.08.2011  
- Rechtsprechung - DOK 375.0:375.323 

 

 



UVR 014/2011 - 951 - 
vom 19.08.2011  
- Rechtsprechung - DOK 375.0:375.323 

 

 



UVR 014/2011 - 952 - 
vom 19.08.2011  
- Rechtsprechung - DOK 375.0:375.323 

 

 



UVR 014/2011 - 953 - 
vom 19.08.2011  
- Rechtsprechung - DOK 375.0:375.323 

 

 



UVR 014/2011 - 954 - 
vom 19.08.2011  
- Rechtsprechung - DOK 375.0:375.323 

 

 



UVR 014/2011 - 955 - 
vom 19.08.2011  
- Rechtsprechung - DOK 375.0:375.323 

 

 



UVR 014/2011 - 956 - 
vom 19.08.2011  
- Rechtsprechung - DOK 375.0:375.323 

 

 



UVR 014/2011 - 957 - 
vom 19.08.2011  
- Rechtsprechung - DOK 375.0:375.323 

 

 



UVR 014/2011 - 958 - 
vom 19.08.2011  
- Rechtsprechung - DOK 375.0:375.323 

 

 



UVR 014/2011 - 959 - 
vom 19.08.2011  
- Rechtsprechung - DOK 375.0:375.323 

 

 

 
 
 


